
AsylZBV

Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung

vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 645 vom 10. April 2008)

§ 1 Die Verordnung bestimmt die zuständigen Behörden für
die Ausführung
1. des Übereinkommens vom 15. Juni 1990 über die Bestim-

mung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten
Asylantrags (Dubliner Übereinkommen) (BGBl. 1994 II
S. 791),

2. der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Febru-
ar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Be-
stimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von
einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestell-
ten Asylantrags zuständig ist (ABl. EU Nr. L 50 S. 1),

3. der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom
2. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats,
der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen
in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist
(ABl. EU Nr. L 222 S. 3),

4. der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. De-
zember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ für den
Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven
Anwendung des Dubliner Übereinkommens (ABl. EG Nr.
L 316 S. 1).

§ 2 (1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist zu-
ständig für die Ausführung des Übereinkommens nach § 1 Nr. 1
und der Verordnungen nach § 1 Nr. 2 und 3 in Bezug auf
1. die Übermittlung von Auf- und Wiederaufnahmeersuchen

an die anderen Staaten sowie die Festlegung der Modalitäten
der Überstellung,

2. die Entscheidung über Auf- und Wiederaufnahmeersuchen
der anderen Staaten sowie die Festlegung der Modalitäten
der Überstellung,

3. den Informationsaustausch sowie die notwendigen Mittei-
lungen an die betroffenen Drittstaatsangehörigen.
(2) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist auch

zuständig für die Zusammenarbeit mit den anderen Staaten
nach der Verordnung gemäß § 1 Nr. 4 bei
1. der endgültigen Identifizierung,
2. der Auskunft über die gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)

Nr. 2725/2000 an die Zentraleinheit übermittelten und in der
zentralen Datenbank gespeicherten Daten sowie deren Be-
richtigung, Löschung und Sperrung.

§ 3 (1) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden (Grenzbehörden) sind
zuständig für die Maßnahmen und Entscheidungen nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 2 Nr. 1, wenn ein Drittstaatsangehö-
riger im grenznahen Raum der Bundesrepublik Deutschland in
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer unerlaub-
ten Einreise aus einem angrenzenden Mitgliedstaat angetroffen
wurde und Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dieser oder ein
anderer angrenzender Mitgliedstaat nach dem Übereinkommen
gemäß § 1 Nr. 1 oder der Verordnung nach § 1 Nr. 2 zuständig
ist.

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden sind zuständig
für die Maßnahmen und Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2
und 3, wenn ein Drittstaatsangehöriger aus der Bundesrepublik
Deutschland in einen angrenzenden Staat unerlaubt eingereist
ist und dort im grenznahen Raum angetroffen wurde und eine
mit grenzpolizeilichen Aufgaben betraute Behörde für das Auf-
und Wiederaufnahmeersuchen zuständig ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Zollverwaltung.

§ 4 Das Bundesamt kann Verfahren übernehmen, für welche
die Zuständigkeit der Grenzbehörden begründet wurde; auf Er-
suchen der Grenzbehörden übernimmt es diese Verfahren.

§ 5 Das Bundeskriminalamt ist zuständig für die Ausfüh- rung
der Verordnung nach § 1 Nr. 4 in Bezug auf die
1. Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit,
2. Prüfung der von der Zentraleinheit übermittelten Ergebnis-

se,
3. Übermittlung der Ergebnisse an das Bundesamt und an die

Behörde, die die Fingerabdrücke übermittelt hat,
4. Berichtigung und Löschung der gemäß Artikel 8 der Verord-

nung (EG) Nr. 2725/2000 an die Zentraleinheit übermittel-
ten und in der zentralen Datenbank gespeicherten Daten,

5. Löschung und Vernichtung der von der Zentraleinheit erhal-
tenen unzuverlässigen Informationen über sonstige Daten,

6. Übermittlung des Verzeichnisses der auf die zentrale Daten-
bank zugriffsberechtigten Behörden,

7. Schadenersatzansprüche gegen die Bundesrepublik
Deutschland nach Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 2725/2000.

§ 6 Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Asylzuständigkeitsbestimmungsver-
ordnung vom 4. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2852), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 75 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl.
I S. 1818), außer Kraft.
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